
Erstinformation (Information nach § 15 VersVermV und § 12 FinVermV)

 DEUTUNA Finanzplanung GmbH Telefon:  03733/419732-0 Internet:  www.deutuna.de

 Geschäftsführer: Robert Mehner Telefax:  03733/419732-22  Handelsregister:

Robert-Blum-Straße 23 E-Mail:  info@deutuna.de  Amtsgericht Chemnitz HRB 25095

 09456 Annaberg-Buchholz

Tätigkeit gemäß Gewerbeverordnung (GewO)

 Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34 c GewO

 Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 GewO
Zuständige Erlaubnisbehörde: IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz
Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34 d Abs. 7, § 11a GewO unter der Registernummer: D-LV1G-70TDB-88

Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 GewO
Zuständige Erlaubnisbehörde: Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz
Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34 f Abs. 5, § 11a GewO unter der Registernummer: D-F-123-S31Y-19

Produktanbieter:

Immobiliardarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO
Zuständige Erlaubnisbehörde: Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz
Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34 i Abs. 8, § 11a GewO unter der Registernummer: D-W-123-WDC5-29

Registereintragung

Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite
www.vermittlerregister.info oder über Telefon: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 20 Cent/Anruf; Mobilfunkpreise max. 60 Cent/Anruf) oder bei der
Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: (030) 20308-0, Internet: www.dihk.de,
als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO, jederzeit veranlassen.

Beratungsangebot

Information über die Vergütung

Schlichtungsstellen

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie sich an folgenden außergerichtlichen Schlichtungsstellen wenden:
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de
Online-Streitbeilegung via EU https://webgate.ec.europa.eu/odr

Informationen gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Bei den Vergleichen werden nicht alle aktiven Versicherer und Versicherungstarife, die es am Markt gibt, abgebildet. Daher handelt es sich nur um einen
eingeschränkten Marktvergleich. 
Leider wollen bzw. können nicht alle Versicherungsgesellschaften mit der DEUTUNA Finanzplanung GmbH zusammenarbeiten. 
Eine Liste der möglichen Versicherer können Sie unter https://www.deutuna.de/das-unternehmen/unsere-produktpartner/ einsehen.

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes sowie dies im Rahmen der
behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist. (Siehe Produktpartnerliste auf Seite 2)

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz / Finanzinstrumentes / Immobiliendarlehens / Verbraucherkedits vor einer
Vertrags- / Finanzanlage- / Immobiliendarlehens- / Verbraucherkreditsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs- / Finanzanlagen- /
Immobiliendarlehens- / Verbraucherkreditvertrages angeboten. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Versicherungsschutzes / Finanzinstrumentes /
Immobiliendarlehens- / Verbraucherkreditvertrages findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Ob der
Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hat, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

Der Vermittler erhält für die Vermittlung im Versicherungs- / Immobilien- / Privatkreditbereich eine Courtage/Provision von dem Produktanbieter/Versicherer.
Der Vermittler kann mit dem Kunden zusätzlich einen gesonderten Vertrag - Servicevereinbarung / -pauschale - über eine vermittlungsunabhängige zusätzliche
Service-Vergütungspauschale schließen, die der Kunde an den Vermittler zu bezahlen hat.
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktpartner) in Kombination
erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die
Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend einer gesonderten Vergütungsvereinbarung. Soweit
Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung / -vermittlung insofern von Dritten (Produktpartner) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.
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